Hinweis bei der Antragstellung nach § 12 GastG

Der Antrag auf Erteilung einer Gestattung nach § 12 GastG zum vorübergehenden Betrieb einer Schank- und/oder Speisewirtschaft ist rechtzeitig, mindestens 10 Tage vor der Veranstaltung beim Ordnungsamt der Verwaltungsgemeinschaft Kemnath schriftlich zu beantragen.

Seit 01.03.2010 sind vor Genehmigung eines Antrags die Polizeibehörde und das zuständige Jugendamt anzuhören.

Wir bitten um Beachtung der Verfahrensweise.

